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ÖSTE'RREICHISCHER AUTOMOBIL-, MOTOR1AO- UNO TOURING CLUB 
. 1010 WIEN, SCH~BERTRING 1-3 Telefon 7299. 

r Postanschrift: ÖAMTC, Postfach 252, 1015 Wien 

An das 
PRÄSIDIUM DES NATIONALRATES 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE KLAPPE UNSER ZEICHEN DATUM 

1248 DW RD/Dr.Ha-Is 1985 09 11 
BETRIFFT Bitte in Ihrer Antwort anführen 

Entwurf eines Billldesgesetzes mit 
dem das Altölgesetz geändert wird 

Sehr geehrte Damen illld Herren! 

Das Bundesrninisterium für Handel, Gewerbe illld Industrie hat mit Schreiben 

vorn 23.7.1985 zur Zl. 70.510/42-VII/4a/85 den Entwurf~ ees Billldesgesetzes, 

mit dem das Altölgesetz geändert wird, zur Begutachtilllg ersandt. Der Ent-

schließilllg des Nationalrates anläßlich der Verabschied des Geschäftsord-

nilllgsgesetzes entsprechend, übersenden wir 25 Exemplare Unserer Stellilllg­

nahrne. 

Der ÖAMIC hofft, daß die enthaltenen grundsätzlichen Bedenken sowie illlsere 

Alternativvorschläge anläßlich der parlamentarischen Beratilllgen Berücksichti­

gilllg finden. 

Mit vorzüglicher Hochachtilllg 

Beilage erwähnt 

Fernschreiber: 
133907 

Telegrammadresse: Postsparkassenkonlo: 
Autolouring Wien Wien 1896.189 

Bankverbindun~en: 

Ersle öSlerreic~ische Spar-Casse, 1010 Wien, Klo.: 012-20020 
Credilanslall-Brnkverein, 1010 Wien, Klo.: 50-18130 
Oslerreichisch I Länderbank, 1010 Wien, Klo.: 230-100-943 
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ÖSTERREICHISCHER AUTOMOBIL·, MOTORRA I. UND TOURING CLUB 
1010 WIEN, SCHUB~TRING 1.-3 Telefon 7299. 

STELLUNGNAHME 

zum Entwurf eines BW1desgesetzes mit 
dem das Altölgesetz geändert wird . 

1) Allgemeines: 

Der ÖAMrC begrüßt die BestrebW1gen der BW1desregiertrPg, die AltölentsorgW1g 

im Interesse des tJrrweltschutzes neu zu regeln. Vor a~lem sollen Gefahren für 

die VerschmutZW1g des Trinkwassers nach Möglichkeit Vermieden werden. 

Auf GrW1d seiner ZielsetzW1gen als InteressensvertretW1g der Kraftfahrer be-
" 

schränkt der ÖAMrC jedoch seine StellW1gnahme auf di~ Bestirrrrnungen des 111. 

Abschnittes über die Rücknahme von gebrauchten Motorflen W1d über Sammel­

stellen. 

2) BemerkW1gen im Einzelnen: 

zu § 14b: 

Der ÖAMrC W1terstützt alle Vorschläge, die dazu bei agen können, die W1-

kontrollierte EntsorgW1g gebrauchter Motoröle zu unt rbinden. Wie im folgen­

den näher ausgeführt wird, scheinen die im Entwurf rgeschlagenen Maßnahmen 

nicht geeignet, die angestrebte EntlastW1g der Urnwel wirklich zu gewährlei­

sten. 

Nicht verkannt darf auch die ßrößenordnung des Probl~eises "Selbstölwechs­

ler" werden. Von den geschätzten 57.000 Tonnen Motorln, die jährlich verkauft 

werden, fallen von Selbstölwechslem zu entsorgende Mengen in der Größenord­

nung von ca. 1.000 Tonnen an, von denen bereits derzj,üt etwa 900 Tonnen ord-

nW1gsgemäß entsorgt werden. Es verbleiben also 100 'rt>nnen oder ca. 2 Promil­

le (!), die vom vorliegenden Entwurf mit urnfaßt wer~ sollen. 

Bedenkt man, daß ein Großteil der Selbstölwechsler itrre Tätigkeit aus grund­

sätzlichen E:rwägW1gen durchführt, nämlich insbesondeke aus Kostengründen (oft 

halber Preis) bzw. an Maschinen, die nur mit relati"1 großem Aufwand zur näch-

',.' . .I )c~. ._'f 11. ~II~' 

\\ flli,} T d 
'~:_~';;':? elegramma resse: 

, AulOlouring Wien 

Fernschreiber: 
133907 

Postsparkassenkonlo: 
Wien 1896.189 

I 

BankverbindUngenj' 

E. rsle öSlerreiChiSC. '. e Spar-Casse, 1010 Wien, Klo.: 012-20020 
Credilanslall-Bank erein, 1010 Wien, Klo.: 50-18130 
Oslerreichische La derbank, 1010 Wien, Klo.: 230-100-943 
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sten Tankstelle gebracht werden können (z.B. landwi~schaftliche Maschi­

nen) dürften Maßnahmen wie ölwechseleinrichtungen an i! allen Verkaufsstellen , 

Gebindepfand etc. völlig ins Leere gehen, weil sie 

ölwechslers nichts ändern würden. 

'\ 

Verhalten des Selbst-

Vielmehr steht zu befürchten, daß durch die vorgeseh en Maßnahmen preis­

günstiges Motoröl nur mehr bei einem Teil der derzei igen Verkaufsstellen 

(z.B. Supermärkten und Autozubehörgeschäften) erhält ich sein, bei diesen 

aber auch für den nachfüllenden Konsumenten um einig, s teurer wird, da die 

vorgesehenen Investitionen ja auf den Konsumenten voll überwälzt würden. 

Andererseits bliebe der Erfolg fraglich, da niemand tezwungen ~erden kann, 

bei den vorn Verkäufer zur Verfügung zu stellenden öl~echseleinrichtungen 
:j 

sein Motoröl tatsächlich zu wechseln. Auch geht die lfntwicklung bei einigen 

Fahrzeugherstellern schrittweise zum generellen Absa1gen, sodaß sich Hebe­

bühne bzw. Grube als ölwechseleinrichtung nicht in jedem Falle als notwen­

dig herausstellen. 

Die geplanten Maßnahmen betreffen aber nicht nur die I,MMotoröl- "Diskonter" 

(die selbst Markenöle oft um mehr als 50% billiger ~ieten als Tankstellen 

und Werkstätten), sondern auch zahlreiche kleinere Tqnkstellen, die - oft aus 
" 

Platzgründen - über keine Einrichtungen zum ölwechse~ verfügen! 

Geht man davon aus, daß Selbstölwechsler in vielen F~len nicht absichtlich 

und bewußt mit ihrem Altöl die Umwelt verseuchen wol~, ist anzunehmen, daß 

das so entstehende Altöl sehr wohl entsorgt würde, stfmden geeignete Sammel-
I1 

stellen zur Verfügung. Betrachtet man ferner die Tat$che, daß altes Motoröl 
! 

noch immer einen - wenn auch geringen - Wert darstel~ und andererseits Kraft-

fahrer regelmäßig Tankstellen aufsuchen müssen, ersc$int es arn ehesten sinn­

voll, Entsorgungsmäglichkeiten bei einem Großteil der: Tankstellen zu schaffen. 

Die Berei twilligkei t zur Entsorgung hängt wohl im wesbtlichen davon ab, daß 

Altöl einfach, unbürokratisch und in der Nähe des "Se~stölwechslers" abgelie­

fert werden kann; sonst wird es - auch bei VerabschieCung des vorliegenden Ge­

setzentwurfes - wie bisher "sorglos entsorgt". 
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Von der Menge her dürfte es zu keinen Problemen komrne:h, zumal ja nur ein 

Teil der oben erwähnten 100 Tonnen pro Jahr auf das T~stellennetz aufge­

teilt würde. 

Auf diese Weise könnte wahrscheinlich ein Großteil de~ derzeit mangelhaft 

entsorgten öles gesannnel t werden, wobei allerdings de:fn Tankwart eine ge­

wisse Kontrollpflicht zukäme, daß tatsächlich nur Motoröl zurückgegeben 

wird. Da aufwendige Kontrollen für den Tankwart unmög-tich sind, müßten 

entsprechende Vereinfachungen zugebilligt werden; ~rhin erscheint eine 

auch nur oberflächliche Kontrolle des geschul ten Tank~tellenpel:sonals be­

deutend effizienter, als unkontrolliert Altöl zu entsprgen. 

Nicht unerwähnt wollen wir aber bei dieser Gelegenheil; lassen, daß es in 

der Praxis immer wieder vorkomnt, daß von größeren Betrieben entsprechend 

große Mengen Altöl "wild" deponiert werden und dabei ~uf Grund der großen 

Mengen viel größere Risken entstehen, als bei der unsJichgemäßen Entsorgung 

von kleinen Altölresten durch Private. Investitionen t· dlegistische Maßnah­

men hinsichtlich der ordnungsgemäßen Entsorgung große Mengen erscheinen ~­

her viel dringlicher als schwerwiegende und teure ges tzliche Auflagen für 

den Bereich allerkleinster Mengen. 

zu § 14c: 

Gegen die (auch nur vorübergehende) Errichtung nicht ~ewerbsmäßiger Sannnel­

stellen von Altölen durch Gebietskörperschaften und ~reine besteht an sich 

kein Einwand. Wie oben bereits näher ausgeführt, wird! ein "Selbstölwechsler" 

insbesondere dann - freiwillig - das gebrauchte Motorpl bei geeigneten Sannnel­

stellen deponieren, wenn sich diese in seiner Nähe be~inden und das Altöl un­

bürokratisch übernehmen. 

Eine Kontrolle des Altöles wird sich in solchen Fäll - auch bei geeignetem 

Personal - aber meist nur auf eine oberflächliche Sic t- bzw. Geruchsprobe er­

strecken können. 

8/SN-167/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




